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Planungsbüro:

BSK BAU+STADTPLANER KONTOR, MÜHLENPLATZ 1, 23879 MÖLLN, TEL. (04542) 8494-40, www.bsk-moelln.de

M 1 : 1000

PRÄAMBEL
Aufgrund des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) sowie nach § 86 der Landesbauordnung (LBO) wird nach
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom __.__.____ folgende Satzung über den Bebauungsplan
Nr. 5 der Gemeinde Alt-Mölln, für das Gebiet, das direkt südlich der Landesstraße 257, westlich des
Elbe-Lübeck-Kanals und nördlich des Bebauungsplanes Nr. 6, liegt, bestehend aus der Planzeichnung - Teil A
und dem Text - Teil B, erlassen.

BSK BAU+STADTPLANER KONTOR, HAUPTSTRASSE 83, 23879 MÖLLN, TEL. (04542) 8494-40, www.bsk-moelln.de

Übersichtskarte

SATZUNG DER GEMEINDE ALT-MÖLLN
ÜBER DEN

BEBAUUNGSPLAN NR. 5
für das Gebiet: südlich der Landesstraße 257 und westlich

direkt angrenzend an den Elbe-Lübeck-Kanal, nördlich vom

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 6 sowie beidseitig der

Gemeindestraße Stecknitztal liegend.

Stand: 

Lage des
Bebauungsplanes Nr. 5

PLANZEICHNUNG - TEIL A

M 1:100          (nicht bindend)STRASSENPROFILE
Schnitt A - A
"Stecknitztal"

I.  FESTSETZUNGEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes Nr. 5

Baugrenze  § 9 (1) 2 BauGB/ § 23 (1) BauNVO

Stellplätze

§ 9 (1) 4 BauGBUmgrenzung von Flächen für
Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen
und Gemeinschaftsanlagen

St

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung § 16 (5) BauNVO

Gewerbegebiet 1 § 9 (1) 1 BauGB/ § 8 BauNVO

III. DARSTELLUNG OHNE NORMCHARAKTER

Flurstücksnummern

vorhandene Flurstücksgrenzen

vorhandene bauliche Anlagen

GE1

§ 9 (1) 1 BauGB/ § 16 BauNVO

OKFF 23,00 m
max. Höhe Oberkante fertiger
Erdgeschossfussboden

§ 9 (1) 1 BauGB/ § 18 BauNVO

GRZ 0,6 / 0,7 / 0,8 Grundflächenzahl

a § 9 (1) 2 BauGB/ § 22 BauNVOabweichende Bauweise

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

§ 9 (1) 11 BauGB

§ 9 (1) 11 BauGB

§ 9 (7) BauGB

ZEICHENERKLÄRUNG

TEXT - TEIL B

Erhaltung von Bäumen §9 (1) 25b BauGB

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

VERKEHRSFLÄCHEN

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN UND FLÄCHEN
FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG
VON NATUR UND LANDSCHAFT

SONSTIGE PLANZEICHEN

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen
für Bepflanzungen und für die Erhaltung
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie von Gewässern

GRÜNFLÄCHEN

Grünfläche (privat) § 9 (1) 15 BauGB

§ 9 (1) 25b BauGB

6
13

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) neugefasst mit der Bekanntmachung
vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176).

VERFAHRENSHINWEIS
Das Verfahren wird nach § 13a BauGB durchgeführt.

HINWEISE

1. Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne des § 213 Abs. 1 Satz 3 BauGB handelt, wer der festgesetzten Anpflanzung
und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen dadurch zuwiderhandelt, dass
diese beseitigt, wesentlich beeinträchtigt oder zerstört werden.

Die Ordnungswidrigkeit kann auf Grundlage des § 213 Abs. 3 BauGB mit einer Geldbuße von bis zu
10.000,- EUR geahndet werden.

Ordnungswidrig handelt gemäß § 84 Abs. 1 LBO, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschriften der
Ziffer 3.1 bis 3.2 dieser örtlichen Bauvorschrift zuwiderhandelt. Gemäß § 84 Abs. 3 LBO können
Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße von bis zu 500.000,- EUR geahndet werden.

2. Waldabstand
Nach § 24 (1) Landeswaldgesetz ist es verboten, Vorhaben im Sinne des § 29 Baugesetzbuches im 
Waldabstand durchzuführen, dies gilt auch für genehmigungs- und anzeigefreie Gebäude.

     Im Waldschutzstreifen sind folgende Sicherungsmaßnahmen vorzusehen:

- Offene Feuer auf den Grundstücken sind nicht zulässig.
- Eine forstmäßige Bepflanzung ist nicht zulässig.

Eine Unterschreitung des Regelabstandes durch bauliche Anlagen oder Erweiterung der vorhandenen
Bebauung ist mit Zustimmung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde und in Einvernehmen mit der 
Forstbehörde zulässig (hierzu siehe Begründung Punkt 13). Die Unterschreitung des Regelabstandes
richtet sich nach § 24 (2) Landeswaldgesetz und dem gemeinsamen Runderlass des Ministeriums für

     Inneres, ländliche Räume und Integration und des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt,
     Natur und Digitalisierung vom 30.08.2018. Innerhalb des Waldabstandsstreifens sind lediglich offene
     Stellplätze zulässig.

3. Gewässerschutzstreifen
Der Gewässerschutzstreifen ist in einem Abstand von 50,00 m landeinwärts von der Errichtung und
wesentlichen Erweiterungen baulicher Anlagen freizuhalten.

§ 9 (1) 1 BauGB/ § 16 BauNVOGFZ  1,2 / GFZ 1,6 Geschossflächenzahl

Schnitt B - B
"Stecknitztal"

Ein- und Ausfahrtbereich § 9 (1) 4 BauGB

Juni  2026

WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT, DEN
HOCHWASSERSCHUTZ UND DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES

§ 9 (1) 16 BauGBRRB

Umgrenzung von Flächen für die
Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz
und die Regelung des Wasserabflusses
hier: Regenrückhaltebecken

Schnitt C - C
"Stecknitztal"

VF 4.999 m² max. Verkaufsfläche § 9 (1) 1 BauGB/ § 16 BauNVO
(Text - Teil B Ziffer 2.1)

II. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

Waldabstand § 24 (2) LWaldG/ § 9 (6) BauGB

Gewässerschutzstreifen
§ 61 BNatSchG/
§ 35 (2) LNatSchG/ § 9 (6) BauGB

LANDWIRTSCHAFT UND WALD

Wald § 9 (1) 18 BauGB

Sondergebiet 2
§ 9 (1) 1 BauGB/ § 11 BauNVOSO2

hier: Ausstellungs- und Lagerfläche Außenbereich
Verbrauchermark (Garten- und Baumarkt)

Verbrauchermarkt

Fahrbahn

2,50 m 

Gehweg

5,10 m 

11,30 m 

Seitenstreifen

3,70 m 

Fahrbahn

12,50 m

16,00 m

Gehweg

2,50 m 1,00 m 

Seitenstreifen

SpundwandFelsenmauer Zaun

Entwurf für die:
Frühzeitige Beteiligung und Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB
und der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB

Spundwand

Fahrbahn

2,50 m 

Gehweg

6,50 m 

13,00 m 

Seitenstreifen

1,00 m 3,00 m

Grünstreifen

Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze § 9 (1) 1 BauGB/ § 16 BauNVOII

VERFAHRENSVERMERKE:

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom __.__.____.

Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck in den Lübecker
       Nachrichten am __.__.____ erfolgt.

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde am __.__.____
 durchgeführt. Nach Durchführung der Veranstaltung lag die Planung vom __.__.____ bis
__.__.____öffentlich aus.

 3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können,
       wurden gem. § 4 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB am __.__.____ unterrichtet und zur Abgabe einer

  Stellungnahme aufgefordert.

4. Die Gemeindevertretung hat am __.__.____ den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 5 mit
Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 5, bestehend aus der Planzeichnung - Teil A und dem Text -
Teil B, sowie die Begründung haben in der Zeit vom __.__.____ bis zum __.__.____ während
folgender Zeiten: montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 15.00 Uhr bis
18.00 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr nach § 3 Abs.2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die 
öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von
allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können, durch Aushang an
den Bekanntmachungstafeln vom __.__.____ bis zum __.__.____ bekanntgemacht. Der Inhalt der
Bekanntmachung über die Auslegung der Planentwürfe und die nach § 3 Absatz 2 BauGB 
auszulegenden Unterlagen wurden in den Lübecker Nachrichten am __.__.____ ortsüblich bekannt

        gemacht.

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können,
wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGB am __.__.____ zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Alt-Mölln, den __.__.____                              Siegel                                              - Bürgermeister -

7. Die Gemeindevertretung hat am __.__.____ den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 5 mit
Begründung beschlossen und zur erneuten Auslegung bestimmt.

8. Es wird bescheinigt, dass der alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstücksgrenzen und
-bezeichnungen sowie Gebäude, mit Stand vom __.__.____, in den Planunterlagen enthalten und
maßstabsgerecht dargestellt sind.

Berkenthin, den __.__.____                            Siegel                                 - öffentlich bestellte/r
      Vermessungsingenieur/in -

 9. Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen
        __.__.____ Träger öffentlicher Belange am __.__.____ geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

10. Die Gemeindevertretung hat den Bebauungsplan Nr. 5, bestehend aus der Planzeichnung - Teil A
und dem Text - Teil B, am __.__.____ als Satzung beschlossen und die Begründung durch Beschluss
gebilligt.

Alt-Mölln, den __.__.____                                Siegel                                              - Bürgermeister -

11. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung - Teil A und dem Text - Teil B,
wird hiermit ausgefertigt und ist bekanntzumachen.

Alt-Mölln, den __.__.____                                Siegel                                              - Bürgermeister -

12. Der Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 5 durch die Gemeindevertretung sowie Internetadresse
        der Gemeinde und Stelle, bei der der Plan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung auf
        Dauer während der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über
        den Inhalt Auskunft erteilt, sind vom __.__.____ bis __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht worden.
        In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens - und Formvorschriften
        und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215, Abs.2
        BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen
        dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO
        wurde ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin am __.__.____ in Kraft getreten.

Alt-Mölln, den __.__.____                                 Siegel                                              - Bürgermeister -

1. BAUWEISE (§ 9 (1) 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

1.1  Im Plangeltungsbereich darf die Gebäudelänge  in den Gebieten SO1 und GE1 bei ansonsten offener 
      Bauweise abweichend von § 22 (2) BauNVO mehr als 50 m betragen.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) 1 BauGB i.V.m. § 16 BauNVO)

2.1 Sondergebiet 1 (SO1) (§ 11 BauNVO)
Zweckbestimmung: Verbrauchermarkt

      Das gemäß § 11 (3) BauNVO festgesetzte sonstige Sondergebiet 1 (SO1) mit der Zweckbestimmung
      "Verbrauchermarkt" dient der Ansiedlung eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes zur Versorgung der
      örtlichen Bevölkerung. In dem festgesetzten Sondergebiet ist eine maximale Verkaufsfläche für den
      Verbrauchermarkt von 4.999 m² zulässig.

2.2 Sondergebiet 2 (SO2) (§ 11 BauNVO)
Zweckbestimmung: Verbrauchermarkt

Der Bereich SO2 beinhaltet nur eine Außenfläche, die als Ausstellungsfläche und Lagerfläche festgesetzt
      wird. Für dieses Gebiet wird eine Grundflächenzahl mit 0,6 festgesetzt, da auf dieser Fläche Wege und
      befestigte Abstell- und Ausstellungsflächen vorhanden sind

2.3 Die maximale Höhe der Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens (OKFF) bezogen auf
      Normalhöhennull (NHN) kann für Gebäude, die über die Trennungslinie gehen, maximal so hoch
      angenommen werden, wie der höhere Wert.

3.  GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN (§ 9 (4) BauGB i.V.m. § 86 LBO)

3.1 Reflektierende Farben an den Fassaden oder an den Fassadenteilen sowie reflektierend beschichtete
      oder spiegelnde Fenster und Türen sind unzulässig.

3.2 Werbeeinrichtungen dürfen mit ihrer Oberkante die Traufhöhe nicht überschreiten.
      Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht sind unzulässig.

4.  GRÜNORDNERISCHE MASSNAHMEN

4.1 Erhaltungsmaßnahmen (§ 9 (1) 25a/b BauGB)
Gehölzstrukturen: Knick, Einzelbäume und Grünfläche

      Die gekennzeichneten Gehölzstrukturen (Knick, Einzelbäume und mit standortheimischen Laubgehölzen
      bestandenen Grünflächen) sind durch Festsetzungen dauerhaft zu erhalten.
      (Maßnahmen zum Erhalt, siehe Begründung)

4.2 Minimierungsmaßnahmen (§ 9 (1) 4, 14, 16 BauGB)
Bodenschutzmaßnahmen

Mit dem vorhandenen Oberboden (Mutterboden) ist während der Baumaßnahmen fachgerecht
      umzugehen.

Nach Beendigung der Baumaßnahmen sind die offenen Bodenflächen wieder zu lockern.

4.3 Anlage von Regenrückhaltebecken (§ 9 (1) 14, 16 BauGB)
Im östlichen Planbereich sind jeweils für das Sondergebiet und für das Gewerbegebiet Flächen als
Fläche zur Rückhaltung und Reinigung von Niederschlagswasser anzulegen.
(Gestaltung, siehe Begründung)

4.4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 (1) 20 BauGB)
Nebenflächen

Die Flächen für Stellplätze, Zufahrten etc. sind mit wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen.

Knickschutzstreifen

      Die 5 m Knickschutzstreifen sind als extensive Gras- und Krautflur vorzusehen. Die Knickschutzstreifen
      sind alle 3 Jahre im August/ September zu mähen. Das Mähgut ist zu entfernen. In den

Knickschutzstreifen sind bauliche Anlagen, Versiegelungen jeglicher Art sowie Aufschüttungen und
Abgrabungen unzulässig. Der Knickschutzstreifen ist zum Baugrundstück hin abzuzäunen.

5.  ARTENSCHUTZRECHTLICHE MASSNAHMEN

5.1 Arteschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme

5.1.1 Vermeidungsmaßnahme 1 Fledermäuse:
      Eine Gefährdung von Tieren ist zu vermeiden, indem die Eingriffe in den Gehölzbestand außerhalb der
      Zeit der Quartiernutzung durchgeführt werden. Diese reicht für Sommerquartiere von Mitte März bis Ende
      November.
      Gehölzen > 50 cm Stammdurchmesser oder Baumfällung bei warmer Witterung ist vorab eine
      Höhlenkontrolle auf überwinternde Tiere durchzuführen. Nur bei Negativnachweis, ist die Fällung
      möglich.
      Höhlen können bei Vorliegen einer rechtlichen Zulassung auch im September nach Negativnachweis
      verschlossen werden, so dass im Winter dann keine Tiere in den Höhlen sind.

5.1.2 Vermeidungsmaßnahme 2 Fledermäuse:
      Für den B-Plan ist ein Beleuchtungskonzept vorzusehen.
      1. Bei der Auswahl des Leuchtmittels sind LED mit Farbtemperaturen von maximal 2700 Kelvin,
      bestenfalls max. 2400 Kelvin zu verwenden. Zudem dürfen die Leuchtmittel keine hohen Blaulichtanteile
      abstrahlen und kein ultraviolettes Licht abgeben. Gegebenenfalls sind Filter zu verwenden. Die genannten
      Eigenschaften treffen z.B. auf schmalbandige Amber-LED, warmweiße LED oder Natriumdampf-Nieder-
      und -Hochdrucklampen zu.

      2. Eine Abstrahlung in angrenzende Bereiche sowie in den oberen Halbraum ist durch Blenden zu
      verhindern. Die Anstrahlung erfolgt also nur von oben nach unten und soll nur das zu beleuchtende
      Objekt treffen. Abstrahlungen auf Gehölzstrukturen sind auszuschließen.

      3. Es sind staubdichte Leuchtengehäuse mit einer Oberflächentemperatur von max. 60° C zu verwenden.

      4. Die Beleuchtung ist auf die Dauer der tatsächlichen Nutzung zu beschränken. Über
      Bewegungssensoren, Zeitschaltuhr oder Dimmung kann eine bedarfsgerechte Beleuchtung sichergestellt
      werden.

5.1.3 Vermeidungsmaßnahme 3 Fledermäuse:
      Eine Gefährdung von Tieren ist zu vermeiden, indem die Eingriffe in Gebäude außerhalb der Zeit der
      Quartiernutzung durchgeführt werden. Diese reicht für Sommerquartiere von Mitte März bis Ende
      November.
      Bei Gebäuden mit Winterquartierpotenzial ist vorab eine Überprüfung auf überwinternde Tiere
      durchzuführen. Nur bei Negativnachweis, ist Abriss/Sanierung möglich.

5.1.4 Vermeidungsmaßnahme 4 Bauzeitenregelung Brutvögel:
      Tötungen von Vögeln können vermieden werden, indem sämtliche Eingriffe (wie Arbeiten zur
      Baufeldfreimachung, Abschieben und Abgraben von Boden) außerhalb der Brutperiode stattfinden und
      dementsprechend zwischen Anfang Oktober und Ende Februar erfolgen.
      Da der Umfang an Bauarbeiten bisher nicht bekannt ist und Bauarbeiten in der Brutzeit nicht immer
      auszuschließen sind, wird für alle Baumaßnahmen in und an Gehölzen eine artenschutzrechtliche
      Stellungnahme erforderlich, wenn von der o.g. Bauzeit abgewichen werden muss. Diese regelt dann den
      Umgang mit dem Artenschutz in Abstimmung mit der UNB.

5.1.5 Vermeidungsmaßnahme 5 Vogelschlag an Glasfronten:
      Es sind Maßnahmen gegen Vogelschlag gemäß dem Leitfaden „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und
      Licht“ (Rössler, M., W. Doppler, R. Furrer, H. Haupt, H. Schmid, A. Schneider, K. Steiof & C. Wegworth
      (2022): Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht. 3., überarbeitete Auflage. Schweizerische Vogelwarte
      Sempach) bei Fenstern und Glasfronten vorzunehmen. Es sind Glasmarkierungen zu verwenden, die in
      dem genannten Leitfaden als „hochwirksam“ eingestuft werden.

5.2 Maßnahmen zur Sicherung der ökologischen Funktion
      Durch die Umsetzung von Maßnahmen zur Sicherung der ökologischen Funktion können ggf.
      artenschutzrechtliche Verbotstatbestände vermieden werden, indem die ökologische Funktion der
      Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Arten im räumlichen Zusammenhang durch Ausgleichsmaßnahmen
      gesichert wird.

5.2.1 Artenschutzrechtliche CEF-Maßnahme 1 Gehölzfledermäuse:
      Herstellung von Ersatzquartieren für angenommen 1 Höhle mit Wochenstuben-/Winterquartiernutzung:
      Ersatz 3 Großhöhlenkästen, 1 Spaltenkasten, 1 Ganzjahresquartier
      Die Maßnahme kann entfallen, wenn durch Kartierung von Fledermäusen oder Höhlenbaumkontrolle
      nachgewiesen wird, dass keine Tiere die Bäume nutzen.

5.2.2 Artenschutzrechtliche CEF-Maßnahme 2 Gebäudefledermäuse:
      Herstellung von Ersatzquartieren für angenommen 3 Wochenstuben-/Winterquartiernutzung in Gebäuden:
      Ersatz 9 Großhöhlenkästen, 3 Spaltenkästen, 3 Ganzjahresquartiere
      Die Maßnahme kann entfallen, wenn durch Kartierung von Fledermäusen oder Höhlenbaumkontrolle
      nachgewiesen wird, dass keine Tiere die Bäume nutzen.

5.2.3 Artenschutzrechtliche CEF-Maßnahme 3 Star:
      Vorgezogene Herstellung von Ersatzniststätten durch Starenkästen. Angenommen werden hier 5 Reviere,
      die durch 10 Kästen auszugleichen sind. Diese sind an Bäumen oder Gebäuden im Geltungsbereich
      anzubringen und über 20 Jahre zu pflegen.

5.3 Arteschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme

5.3.1 Artenschutzrechtlicher Ausgleich 1 Mehlschwalbe:
      Ersatz von 5 Brutplätzen x 5 = Anbringung von 25 Mehlschwalben-Kunstnestern an Gebäuden im
      Geltungsbereich

5.3.2 Artenschutzrechtlicher Ausgleich 2 Rauchschwalbe:
      Ersatz von 5 Brutplätzen x 5 = Anbringung von 25 Rauchschwalben-Kunstnestern in Gebäuden im
      Geltungsbereich

14. Änderung des Flächennutzungsplanes durch Berichtigung

Sondergebiet 1
§ 9 (1) 1 BauGB/ § 11 BauNVOSO1

hier: Verkaufs- und Lagerfläche Innenbereich
Verbrauchermark (Garten-, Deko- und Baumarkt)

Verbrauchermarkt

SATZUNG DER GEMEINDE ALT-MÖLLN ÜBER DEN BEBAUUNGSPLANES NR. 5
Entwurf für:
§ 3 (1) BauGB Beteiligung der Öffentlichkeit  und
§ 4 (1) bauGB Beteiligung der Behörden

Es gilt die Planzeichenverordnung 1990 (PlanZVO 90) vom 18.12.1990 (BGBI.1991 I S: 58), zuletzt geändert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 I Nr. 189).

gesetzlich geschützter KnickK

Gewerbegebiet 2 § 9 (1) 1 BauGB/ § 8 BauNVOGE2

Knickschutzstreifen

§ 30 BNschG/  § 21 LWaldG

.

FH  14,00 m max. Firsthöhe § 9 (1) 1 BauGB/ § 18 BauNVO

Trennungslinie unterschiedlicher Höhen
der maximalen Oberkante des fertigen
Erdgeschossfussbodens (OKFF)

(Text - Teil B Ziffer 2.3)(bezogen auf NHN)

(Text - Teil B Ziffer 1.1)


